
 

 

Landesjugendhilfeausschuss 
des Freistaates Thüringen 
- 7. Legislaturperiode - 
 

 

 

Beschluss-Reg.-Nr. 63/21 

der 8. Sitzung des LJHA am 6. Dezember 2021 in Erfurt 

 

 

 

Verfahrensvorschlag zur Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes 

(KJSG) in Thüringen 

 

1. Der Landesjugendhilfeausschuss beschließt den vom Vorsitzenden des Landesjugendhil-
feausschusses in Zusammenarbeit mit der Strategiegruppe vorgelegten Verfahrensvor-
schlag einschließlich der jeweiligen Priorisierung (Terminschiene) zur Umsetzung der Re-
gelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) in Thüringen.  

 

2. Der Verfahrensvorschlag umfasst  

 

I. den erforderlichen landesgesetzlichen Regelungsbedarf 
II. den Überarbeitungs- bzw. Erarbeitungsbedarf Fachlicher Empfehlungen 

III. die Prüfaufträge, die sich an die Verwaltung richten 
IV. den Austausch- und Beratungsbedarf der Praxisfelder.   

 

3. Die Verwaltung berichtet ab März 2022 regelmäßig über den jeweiligen Umsetzungsstand 
und weist auf die Einrichtung notwendiger Arbeitsgruppen durch den Landesjugendhil-
feausschuss rechtzeitig hin.  
 

4. Sofern sich in den Arbeits- und Umsetzungsprozessen gravierende Abweichungen von der 
Priorisierung ergeben, beschließt der LJHA neu.  

 

 
 
 
 
Abstimmung:  17 Ja-Stimmen 
   0 Nein-Stimmen 
   0 Enthaltung 
 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 
 
 



Anlage 1 zu Beschluss 63/21

SGB VIII-Reform- Umsetzung
Grundlage für „Masterplan“ Beschlussfassung LJHA am 6. Dezember 2021

I. Landesrechtlicher Regelungsbedarf 

Rechtsnorm
Landesrechtsvorbehalt

Änderungsbedarf
Landesrecht 

Hinweise
Bemerkungen

Priorisierung 
Dringlichkeit 

§ 9a SGB VIII
Ombudsstellen 

Nein derzeit kein Regelungsbedarf
Ergebnis des Modellprojekts nach Ablauf der Modell-
phase 31.12.2023 abwarten 

§ 11 SGB VIII
Jugendarbeit 

Nein Zur Umsetzung ist eine ausreichende Handlungsvoll-
macht bei den Trägern der öffentlichen und freien Ju-
gendhilfe vorhanden.

§ 13a SGB VIII
Schulsozialarbeit 

Nein § 19a ThürKJHAG 
§ 35 ThürSchulG

Bundesregelung greift Intentionen des Thüringer Lan-
desrechts auf. 

§ 16 
Allgemeine Förderung der 
Erziehung in der Familie

Nein Ausreichende Handlungsvollmacht ist bei den Trägern 
bereits vorhanden. Im Hinblick auf die Entwicklung von 
Angebotsstrukturen wurde die Gesetzesänderung teil-
weise die in TH seit 2019 bereits gelebte Realität im 
LSZ und den ThürEKiZ abgebildet.  

Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A+ 2022   A 2023



§ 20 Abs. 2 und 3 SGB VIII
Betreuung und Versorgung 
des Kindes in Notsituationen

Niedrigschwellige Hilfen
Ehrenamtliche Paten 

Nein § 24 ThürKJHAG 

§ 22a Abs. 4 SGB VIII
Inklusive Förderung 

§ 8 Abs. 1, 2 und 3 Thür-
KigaG 

sowie ggf. Anpassung der
Überschrift 

Sollvorschrift: 
„Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam 
gefördert werden.“

Anpassung auch vor dem Hintergrund der Einführung 
der ITP-Verfahren erforderlich 

Novelle ThürKigaG wird z.Zt. im Landtag vorbereitet 
und diskutiert 

A+

§ 45 SGB VIII
Einrichtung 

§ 22 ThürKJHAG 

Aufsicht über erlaubnis-
pflichtige Einrichtungen 

 Abs. 1 → zuständige Behörde → einheitlich Lan-
desjugendamt

 Abs. 2 → Anpassung an §§ 45 ff. SGB VIII 
 Abs. 3 → redaktionell

„die nach Absatz 1 zuständigen Behörden“

A

§ 45a SGB VIII
Einrichtung 

Familienähnliche Betreu-
ungsformen 

Nein Bundesrecht entspricht der Thüringer Praxis  

Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A+ 2022   A 2023



§ 71 SGB VIII

Jugendhilfeausschüsse
Landesjugendhilfeausschuss

ThürKJHAG 

§ 5 ThürKJHAG 
§ 9 ThürKJHAG

 

 Vertretung durch Praktiker der Verbände bzw. Trä-
ger von Einrichtungen der Eingliederungshilfe/JH 

GStB: Regelung zu § 71 Abs. 6 SGB VIII aufnehmen: 
Stimmberechtigung der JA-Leitung 

Änderung zeitnah erforderlich → nächste Legislatur mit 
Blick auf Kommunalwahl 2024 → ggf. Inkrafttreten der 
Regelung zu einem späteren Zeitpunkt 

A 

§§ 92 und 94 SGB VIII Nein Empfehlungen der BAGLJÄ zur Kostenheranziehung 
werden bereits umgesetzt. 

Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A+ 2022   A 2023



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

Anlage 2 zu Beschluss 63/21 

 
SGB VIII-Reform- Umsetzung –  

Grundlage für „Masterplan“ Beschlussfassung LJHA am 6. Dezember 2021 
 

 

II.      Fachliche Empfehlungen – Prüfung – Überarbeitung – Neufassung  
 
Handlungsfeld 

Rechtsnorm  

Fachliche Empfehlung  

Leitlinien 

Handlungsempfehlungen  

 

 

Hinweise 

Bemerkungen  

Priorisierung  

Dringlichkeit  

 

Kinderschutz  

 

§ 8a SGB VIII 

§ 64 Abs. 4 SGB VIII 

Mustervereinbarung zum Verfahren 

nach § 8a Abs. 4 SGB VIII –  

Schutzauftrag bei KWG  

10.09.2012 

 

Überarbeitung erforderlich 

 

 

 

B 

 Thüringer Leitlinien zum Schutzauftrag 

bei Kindeswohlgefährdung  

10.09.2012 

 

Überarbeitung erforderlich  B 

 Kinderschutz an Thüringer Schulen – 

Ein Praxisleitfaden für die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen in Thüringer 

Schulen  

§ 55a ThürSchulG  

2012 

Landesbeauftragte/Geschäftsstelle:  

Aktueller Prozess  

Etablierung von Schutzkonzepten an Thüringer 

Schulen →  

in dem Zuge auch Überarbeitung des Leitfadens 

unter Beteiligung der Jugendhilfe 

 

A 

 Muster-Kooperationsvereinbarung zum 

Netzwerk Frühe Hilfen/Kinderschutz 

gem. § 3 Abs. 1 KKG  

10.09.2013 

Überarbeitung erforderlich 

Abstimmung mit dem TMASGF 

 

§ 3 KKG  

C 



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

 Leistungserbringer nach § 125 SGB IX aufneh-

men  

 Fachliche Empfehlungen Kinderschutz-

dienste  

07.07.2016 

 

Überarbeitung erforderlich  B 

 Qualitätsrahmen für den Einsatz inso-

weit erfahrener Fachkräfte  

02.03.2020 

 

Überarbeitung erforderlich C 

 Fachliche Empfehlungen zur Umset-

zung § 72a SGB VIII 

04.04.2013 – (86/13) 

Überarbeitung erforderlich  

Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt ge-

gen Kinder beachten  

 

 

B 

Inklusion/SGB VIII 

 

§ 10b Verfahrenslotse 

(ab 1.1.2024)  

 

 

 

NEU: Muster für Stellenanforderung 

/Stellenprofil und Aufgabenzuschnitte 

Organisatorische und strukturelle An-

bindung  

 

 

 AG BAGLJÄ  

 Projekt BMFSFJ → Institut für das Recht zur 

Sozialen Arbeit (ISR) →Entwicklung eines di-

gitalen webgestützten Instruments (App) ein-

schließlich Erprobung → Einbindung der Ju-

gendämter über Kommunale Spitzenverbände 

→ verfügbar voraussichtlich ab Mitte 2022 

 

 

A 

Jugendarbeit  Fachliche Empfehlung Jugendarbeit  

unter inklusiven Aspekt überarbeiten  

 

2013- (81/13) 

 

 

Überarbeitung erforderlich  

 

B 

Schulsozialarbeit  Fachliche Empfehlungen Schulbezo-

gene Jugendsozialarbeit  

12/2014 (125/14)  

 

werden derzeit überarbeitet 

 

 

BAGLJÄ:  

A 



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

Mittelfristig neue Empfehlung geplant  

 

Familien 

EEFLB 

Fachliche Empfehlungen  

 

§ 20 Abs. 3 SGB VIII  

Betreuung und Versorgung in Notsitua-

tionen neu aufnehmen  

 

TMASGFF:  

Werden derzeit überarbeitet 

A 

Familien 

Familienbildung 

 

Fachliche Empfehlungen 

 

TMASGFF:  

Werden derzeit erarbeitet 

Berücksichtigung der Strukturen des LSZ 

 

A 

Familie  

Familienzentren  

Familienferienstätten  

 

Fachliche Empfehlungen TMASGFF:  

Überarbeitung wird nach Abschluss der FE Fami-

lienbildern EEFLB begonnen.   

B 

Hilfen zur Erziehung 

Eingliederungshilfen  

Fachliche Empfehlungen für den be-

trieb erlaubnispflichtiger Einrichtungen 

gem. § 45 SGB VIII (außer Kita) 

06/2018 - (95/18)  

 

 

BAGLJÄ erarbeitet Handlungsempfehlungen  

 

 

 

 

 

 

A 

Hilfen Zur Erziehung 

und  

Kindertagebetreuung  

Einheitliches behördliches Handeln im 

Rahmen des Betriebserlaubnisverfah-

rens  

(Beschluss LJHA (09/21 und 62/21)  

 

Arbeitsgruppe des LJHA  

in Bearbeitung  

 

A 

Pflegekinderwesen  

 

 

Fachliche Empfehlungen der BAGLJA 

sollen für TH angepasst werden. 

(80/17; 118/18; 139/19)  

 

BAGLJÄ erarbeitet derzeit Fachliche Empfeh-

lungen;  

liegen voraussichtlich Mitte 2022 vor 

Schutzkonzepte sollen berücksichtigt werden 

 

 

A 



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

Kindertagesbetreuung  Fachliche Empfehlungen zu den Aufga-

ben und fachlichen Anforderungen an 

Träger und Leitungen von Kindertages-

einrichtungen (12/2018) 

 

 C 

 Beteiligung und Beschwerde in Kinder-

tageseinrichtungen (09/2016) 

 

Überarbeitung erforderlich  B 

 Kinderschutzkonzepte zur Prävention 

und Intervention in Kindertageseinrich-

tungen (08/2016) 

 

Überarbeitung erforderlich 

 

Überarbeitung der BAGLJÄ abwarten  

B 

 Fachliche Empfehlung Gemeinsame 

Förderung von Kindern ohne und mit 

Behinderung nach § 7 ThürKigaG 

2015 

 

Aspekte der Integrierten Teilhabepla-

nung (ITP) berücksichtigen 

 

Überarbeitung erforderlich 

Beteiligung  

TMASGFF – Referat 23 

TLVwA 

 

  

A 

 Leistungstypen der Eingliederungshilfe  

2016 

 

TMASGFF – Referat 23 und TLVwA 

Änderung bei Hilfebedarfsgruppen 

  

A 

Fachkräfte in den 

Handlungsfeldern der 

Kinder- und Jugend-

hilfe  

Fachliche Empfehlungen zu Fachkräf-

ten im Bereich der Kinder- und Jugend-

hilfe in Thüringen  

06/2012 (65/12)  

 

wird derzeit überarbeitet  

 

Beschluss LJHA 09/2020 

Intention der SGB VIII-Novelle aufgreifen 

Inklusive Ausrichtung berücksichtigen 

 

A 

Fachkräftesicherung und Qualifizierung 

der Kinder- und Jugendhilfe in Thürin-

gen 06/2012 – (66/12) 

 

  



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

Beteiligungsrechte 

von Kindern und Ju-

gendlichen  

§ 8 Abs. 4 SGB VIII 

NEU: Fachliche Empfehlungen in kind-

gerechter Sprache erstellen  

 

  

Beteiligung der im LJHA vertretenen jungen Men-

schen und der Mitbestimmungsgremien und der  

Servicestelle Mitbestimmung  

 

 

A 

 

  



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

 

III.    Prüfaufträge an die Verwaltung, Abstimmungen  
 
Rechtsnorm 

Handlungsfeld  

 

Hinweise, Bemerkungen  

§ 43, § 10 ThürKigaG 

Tagespflege  

 

Prüfauftrag: Verordnung Kindertagespflege und  

Gesetzgebungskompetenz für Vorgaben zu verbindlichen Schutzkonzepten bei Tagespflegepersonen  

§ 71  

Jugendhilfeausschüsse 

Landesjugendhilfeausschuss 

 

 

Festlegung: LIGA wird gebeten, vorsorglich – unter Einbezug des Bereichs Eingliederungshilfe – auf Seiten 

der LIGA einen abgestimmten Vorschlag für eine beratende Mitgliedschaft im LJHA zu sondieren und abzu-

stimmen 

Trägervertreter von Einrichtungen der Eingliederungshilfe können jetzt schon als beratende Mitglieder in den 

JHA bzw. LJHA hinzugezogen werden 

 

78a  

Anwendungsbereich  

 

 

Grundsätzlicher Prüfauftrag: Aufnahme § 42a 

Anregung und Prüfbitte des TLKT: Umsetzung des Landesrechtsvorbehalts  

Änderung Rahmenvertrag erforderlich  

Schutzkonzepte  

 

§ 20 ThürKJHAG   

Grundsätzlicher Prüfauftrag: 

Gesetzgebungskompetenz zur Aufnahme der Erstellung von Schutzkonzepten für alle Handlungsfelder ins 

ThürKJHAG; 

Schutz des Kindes – Schutzkonzepte sollen breit gefasst werden → ggf. über Empfehlungen  

 

Partizipation  Grundsätzlicher Prüfauftrag:  

Sind derzeitige Regelungen zur Partizipation und Beteiligungsrechten im ThürKJHAG ausreichend?  

Hinweise: bereits im LJHA vertretene beratende Mitglieder aus dem DV MG verschiedene Fachliche Empfeh-

lungen greifen das Thema Beteiligung und Partizipation bereits für die jeweilige Zielgruppe auf.  

 

§ 4 Abs. 6 KKG 

Beratung und Übermittlung von 

Informationen  

 

Abstimmung mit TMASGFF, Landesärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung Thüringen e. V.  

Modellhafter fallbezogener interkollegialer Austausch von Ärzten unter Berücksichtigung datenschutzrechtli-

cher Bestimmungen; Erfordernis landesrechtlicher Regelung prüfen  

 



Legende: Dringlichkeit/Priorisierung: A: 2022/2023   B: 2023/2024    C: 2024/2025 
 

 

 

IV.   Austausch- und Beratungsbedarfe der Jugendämter   
 
 
§ 10b Verfahrenslotse Austauschbedarf der JÄ  

Stellenprofil/Musterstellenbeschreibung soll von der BAGLJÄ erarbeitet werden 

 

JULEITA: 8. Dezember 2021 

 

§§ 79/80 

Gesamtverantwortung, 

Grundausstattung 

Austauschbedarf der JÄ  

 Personalbemessungsverfahren zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstat-

tung in den Jugendämtern  

Land wird mit Blick auf die Kommunale Selbstverwaltung kein Personalbemessungsverfahren vorgeben.  

Festlegung:  

Thematik Personalbemessung wird zunächst zum Austausch in der nächsten Arbeitsberatung der Jugend-

ämter auf die Tagesordnung gesetzt 

JULEITA: 8. Dezember 2021  

 

 Umfassende Änderungen des SGB VIII nehmen unmittelbar Einfluss auf Planungsprozesse 

 → Neue Träger werden relevant (u. U. keine anerkannten Träger der Jugendhilfe)  

Neue Schnittstellen und Übergänge müssen beschrieben und geplant werden  

Kommunalrechtliche Folgerungen → Späteres Inkrafttreten regeln (2028)  

Kommunale Spitzenverbände regen Austausch der Jugendämter an → Verwaltung soll die Diskussion der 

JÄ bei Bedarf begleiten  

 

Anpassung der Arbeitshilfe Jugendhilfeplanung erforderlich 

 

JULEITA: 8. Dezember 2021  

 

 


